
aus dem Schrifttext herauszubilden. Nur dann, dann aber auch
herrlich wird die Predigt Aus ihrem angen Siechtum, der ignorantia
Seripturarum geneſen) und 3u Neuer Lebenskraft erſtehen.

Der CX juris CanoniKCi.
Von Prof Dr Johann Haring un Graz

Das 1 Geſetzbuch iſt promulgiert und beginnt die
Rechtskraft desſelben mit Pfingſten (19 Mai) nfolge der
erſchwerten Verkehrsverhältniſſe kamen bisher (Anfang September

wenige Exemplare über die italieniſche Grenze Dem
Verfaſſer dieſes Artikels wurde CS durch die hochwürdige Vorſtehung

Redemptoriſtenkollegiums un Mautern (Steiermark) ermöglicht,
n ern Exemplar, das glücklich die Alpen überſtieg, Einſicht nehmen.
Die Kürze der Zeit vor dem drängenden Redaktionsſchluß geſtattet
nicht, eine eingehende Würdigung des neuen Kodex —5 geben. 2  8
ſeien deshalb WuLl Iu aller ürze di wichtigſten und intereſſanteſten
M  (omente hier zuſammengeſtellt.

Das Werk räg den Titel COdex juris Canonici Pii 90 5 M.
jussu 18estus, Benedicti àpàe 93.— auCtoritate promulgatus.
Romae VDIS pOlyglottis Vatiéanis 1917 und räg den Vermerk
Nemini liceat sine Venia Sanctae 18 huné (0dicem denuo Iim-
primere aut IN alam linguam Vertere

An der Spitze die Konſtitution Benedikts X Providen-
tissima Ater écclesià. Mai 1917, gerichtet an die Kardinäle,
Patriarchen, Primaten, Er

biſchöfe und Biſchöfe und andere Tdi
narien und an die Catholicarum Studiorum Universitatum AC S6e
minariorum doctores auditores.

Darauf b0 die Formel für die Professio fidei (Tridentino⸗
Vaticana). Daran lege! ſich die Un Teile des Geſetzbuches
Allgemeine Normen, erſonen, Sachen, Prozeßweſen, Strafrecht.
Die Numerierung der CEanoOnes iſt eine durchlaufende Die Can0lneS

zerfallen Iu Paragraphe, eventuell In Nummern.
Von Wichtigkeit ind die Allgemeinen Normen. Dieſelben

beſagen: Der bdex gilt für die lateiniſche Kirche Liturgiſche
Vorſchriften, auch nicht in den odex aufgenommen, behalten,
wenn nicht ausdrücklich reprobiert, ihre Geltung Der 245  nhalt der
mit einzelnen Staaten abgeſchloſſenen Konkordate ird durch den
Kodex nicht berührt. Privilegien, Indulte des Apoſtoliſchen Stuhles
bleiben, wenn nicht ausdrücklich widerrufen, beſtehen. Allgemeine
und partikuläre Gewohnheiten, die nicht ausdrücklich reprobiert
ſind, können, ſie hundertjährige ſind und unvordenkliche Dauer

Mange an Verſtändnis für die er  E Predigtfundgrube, für die
„HumaniHeilige Schrift, nennt auch das Rundſchreiben Benedikts

generis Redemptionem“ vom 15 Juni 1917, unter den Schäden der heu
tigen Predigt

46*
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haben, von den Biſchöfen gedulde verden Allgemeine und parti⸗
kuläre Geſetze verden UL entgegenſtehende Beſtimmungen de  —
leuen Geſetzbuche aufgehoben, außer ES würde hinſichtlich der
partikulären Geſetze Beſonderes eſtimm Von den Straf
beſtimmungen gelten nunmehr nur die In den odex aufgenom—
menen Die Bulle Apostolicae 18 Am Nachträgen iſt er
aufgehoben.) Auch die bisherigen Disziplinargeſetze, die m Kodex
weder ausdrücklich noch indirekt enthalten ſind, entbehren der

außer S handelt ſich Aum liturgiſche oder Vorſchriften des
poſitiv göttlichen oder natürlichen Rechts.

A  1Aus der des Stoffes ſei folgendes herausgehoben: Die
kirchliche Großjährigkeit 14 mit Vollendung des 24 Lebensjahres
ein. Die reduetio Cleriei IN sStatum laicalem ird geregelt, ſpeziell
für Majoriſten, welche unter dem Einfluß von ſchwerer die
höheren Weihen empfangen haben. Die un Oeſterreich und Deutſch⸗
land ſchon lange übliche Zweiteilung des Seminars in emn Knaben
ſeminar und Prieſterſeminar Ird allgemein empfohlen Die Se
minare werden Pfarrverband ausdrücklich eximiert und wird
dem Rektor eine Art pfarrlicher Jurisdiktion (ausgenommen die
eherechtlich übertragen. Wenigſtens während der theologiſchen
Studien ſollen die V  andidaten Im Seminar wohnen. Y

ſt dies Uun-
möglich, iun ſie unter die Aufſicht eines Prieſters 3u ſtellen D  Ee
Weiheinterſtitien werden wieder nachdrucksvoll M Erinnerung 9E
bracht. wiſchen den einzelnen höheren Weihen ſollen womöglich
wenigſtens 12e drei M  (onate liegen. Die Erteilung des Subdiakonates
ſt im Taufbuch anzumerken (ebenſo die Firmung und die etwaige
Ehe oder Ordensprofeß) Die Weihekompetenzgründe familiaritas
Ind henefieium werden Im meuen Recht nicht mehr erwähnt. Neu
gerege iſt die ehre von den Irregularitäten: Teilnahme QAnl rieg
oder an einer Schlacht macht an ſich nicht mehr irregulär (nur da  5
homicidium vOluntarium, vorausgeſetzt daß * em peccatum STaVE
iſt) irregulär werden Ankläger und Zeugen in einem Straf
prozeß, der mit dem Todesurteil des Angeklagten ende Neu iſt
die Irregularität des erſu

en Selbſtmordes. Die Infamiefälle,
die eine Irregularität olge aben, ind neu geregelt. Militär
dienſt iſt nuLr für ſeine Dauer ein Weihehindernis. Der Titulus
heneficii und Servitii werden als die regulären Ordinationstitel der
Weltkleriker bezeichnet. Zur wiſ

enſchaftlichen Fortbildung werden
in den drei erſten auf die theologiſchen Studien folgenden Jahren
Prüfungen vorgeſchrieben. Alljährlich ſind mehrmals mn der Biſchof

und In den einzelnen Dekanaten Kaſuskonferenzen I veran
ſtalten. Ziemlich kurz iſt das Kapitel de honestate Clericorum. indem
dem Biſchof die nähere Feſtlegung überlaſſen ird Zur Ueber
nahme einer Bürgſchaft iſt biſchöfliche Erlaubnis notwendig. Da  U
privilegium canonis erhält mit Rückſicht auf den Träger eine ab
geſtufte Strafbeſtimmung, die Rechte des Ite Sede plena und
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Sede impedita werden genau feſtgeſtellt. An den Konſens de Ka
pitels iſt der Biſchof NuU bei Veräußerung von Kirchenvermögen
(1000 —30.000 Lire) gebunden; in den übrigen Fällen handelt ES
ſich lediglich M eine Ratseinholung. Neu gerege iſt die biſchöfliche
Koadjutorfrage Eingehende Vorſchriften werden erlaſſen über das
biſchöfliche Archiv und deſſen Verwaltung. lle 20 Jahre wenigſtens
iſt ein Provinzialkonzil und alle zehn Y  ahre wenigſtens eine Diözeſan⸗
ſynode halten Die Zahl der Pflichtteilnehmer NI der iözeſan⸗
mode ird verringert (Dekanate chicken bloß Vertreter) Die
genannten Fünfminutenpredigten werden empfohlen D  Ie Fälle,
nu denen die Professio C1 abzulegen, werden zuſammengeſtellt.
Der Antimoderniſteneid, das (Onsilum vigilantia, das Verbot der
COngressus clericorum, werden Im Eſe nicht erwähnt.
Die Fähigkeit zur auf⸗(Firm⸗ patenſchaft ird im Verhältnis
5 geltenden Recht eingeſchränkt. den CTIU des Täuf
ings nd den aten en  1 keine geiſtliche Verwandtſchaft mehr.
Au Grund der Sponſalien gibt * kein Klagerecht auf Eheabſchluß
Das Ufgebo kann nach Imeſſen des Biſchofs auch durch Anſchlag
AIn den Kirchentüren erfolgen. Das Hindernis des mangelnden Alters
wird auf das vollendete 16., bezw (beim en 14 Lebensjahr
hinaufgerückt. Die Verwandtſchaft iſt un der Seitenlinie bloß bis
5 ritten Grad, die Schwägerſchaft die durch Eheabſchluß
entſteht) uu bis zum weiten rad der Seitenlinie ein Ehehindernis,
die publica honestas, die Nur Qus einer ungültigen E und Qus
einem notoriſchen Kontubinate entſteht, In dem erſten und
zweiten rad der auf und abſteigenden Linie enn dirimierendes Ehe
hindernis. D  Ee gewöhnliche Affinitas inhonesta COPul singulari
ſcheidet mi Qus der Reihe der inderniſſe Aus Eheabſchluß iſt
U jeder Zeit des X  ßahres erlaubt; die henedietio wird nicht erteilt
vom Aſchermittwoch bis Oſterſonntag einſchließlich nd erſten
Adventſonntag bis Chriſttag einſchließli Weitgehende Vollmachten
V Dispenſation von geheimen Ehehinderniſſen erhalten für drin⸗
gende die Pfarrer nd Beichtväter, ˙ daß der ſogenannte
CasU perplexus nunmehr ⁰ ziemlich der Geſchi angehören wird
Ebenſ ird der gordiſche Knoten der Zertiorationsklauſel gelöſt:
der IM das Hindernis allein wiſſende W  eil kann auch llein den
Konſens Erneuerm Kommunalfriedhöfe önnen benediziert werden,
venn der größte Teil der ſe vorausſichtlich I Begrabenden
atholi iſt oder em ſeparater

T 4  eil für die Katholiken ausgeſchieden
wird Sonſt Benediktion des Einzelgrabes. Die Feiertagsreduktion
Pius' KX Dir lit dem aufrecht erhalten, daß auch Fronleichnam
Ind das Feſt des heiligen Foſe gebotene Feiertage ſind Die nNeue

allgemeine Faſtenordnung bedeutet für unſere egenden u einigen
Punkten eine kleine Verſchärfung. Da jedoch unſere Faſtenmandate
apoſtoliſche Indulte darſtellen, ſo ind durch den odex nicht auf
gehoben Der Karſamstagnachmittag iſt kein Faſttag mehr Das



Verbot der Miſchung von Fiſch und Fleiſchſpeiſen au gewiſſen
Tagen iſt aufgehoben. Die Form der Generalpfarrkonkursprüfung
kann weiter beſtehen. Patronate werden Iu Zukunft keine mehr
begründet. Bei den beſtehenden ollen die Biſchöfe verſuchen, die
Patrone I bewegen, an Stelle des Patronatsrechtes, beſonders
des Präſentationsrechtes Spiritualia sutfragia anzunehmen. Akatho
liſche Realpatronatsinhaber beſitzen kein Präſentationsrecht. Man
gels einer derogierenden Klauſe dürfte hier aber eine gegenteilige
hundertjährige Gewohnheit ortbeſtehen Zur Verwaltung des
Kirchenvermögens iſt in der Diözeſe ein Verwaltungsrat U beſtellen,
der zugleich mit dem Domkapitel un gewiſſen Fällen bis

Sire ſeine Zuſtimmung zur Vermögensveräußerung 3U
geben hat

Eine ähnliche Einrichtung wurde für da Ordensrecht geſchaffen
Ueber Eintritt m den Orden, Poſtulat, Noviziat nd Profeß, Ent
laſſung und Säkulariſation werden, venn auch nicht gerade 9
Neué, E doch das gegenwärtige Recht modifizierende Beſtimmungen
erlaſſen. Ausführlich iſt das Gerichtsweſen und das Strafrecht be
handelt. 93  . den 214 entfallen auf dieſe zwei Bücher
662 CanOneS D  e Einſetzung von eigenen Richterkollegien für be
ſtimmte rozeſſe wird angeordnet. Neu ＋—

ſt ImM Eheprozeß, daß
der Biſchof de O  Ttes des Ehea

hluſſes Ur Durchführung des

Teiles
Prozeſſe

—.

—

es kompetent erſcheint neben dem Bifchof des 23 04—.5

0  *  ach dem Eu moderner Strafrechtsbücher iſt die Lehre
Delikte ausgearbeitet. Da ganze Zenſurenweſen iſt geregelt,
venn auch unter Beibehaltung des früheren Grundſtockes. Eigene
Urze Verfahrensarten, verſchieden von der durch MaNima 9E
ſchaffenen Form, werden feſtgelegt für Enthebung von ab ud nich
abſetzbaren Pfarrern, für Translation von Pfarrern, gegen Glericéi
0I residentes, Concubinarii, arochi IN adimplendis 0fficiis 116—

glegentes. Der Biſchof iſt hiebei der einzige Richter ud braucht
den Rat zwei Examinatoren, beziehungsweiſe Pfarrkonſultoren,
einzuholen.

D  5 ind die wichtigſten Neubeſtimmungen de neuen 0  *  Odex
juris Canonici. Sein er beſteht Iu der einheitlichen Verarbeitung
des 0 Rechtsſtoffes, in der Entſcheidung ſo mancher bisher
ſtrittiger Rechtsfragen und In der Anpaſſung an die Verhältniſſe der
Gegenwart. Die Textierung iſt ungemein ſorgfältig, etwaige Zweifel
werden durch Anführung von Gegenſätzen ausgeſchloſſen an
nerkt die Mitarbeit weiteſter Kreiſe. Die katholiſche Kirche kann
auf das neue Geſetzbuch ſtolz ſein. E hält auch in formaler Hinſicht
den Vergleich mit modernen Geſetzbüchern aus


